
Telefon: 089 2186 0 e-mail: poststelle@stmuk.bayern.de Salvatorstraße 2 · 80333 München 
Telefax: 089 2186 2800 Internet: www.stmuk.bayern.de U3, U4, U5, U6 - Haltestelle Odeonsplatz 

 
 
 
 

 

G:\StMUK\Abteilungen\Abteilung V\Referat V_2\Hampel\2009\November\128851_Praktische Prüfung Ku-We-HuE_r.doc 

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, 80327 München V.2 mit V.4 – V 

An 
alle Realschulen in Bayern 
 
per E-Mail 

 

Ihr Zeichen / Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bitte bei Antwort angeben) München, 17.11.2009 
 V.2 – 5 S 6500 – 5.128 851 o. V. Telefon: 089 2186 2543 
  Name: Herr Hampel 

 

ENTWURF 
Datum: 23.11.2009 
   
Entwurf erstellt/geprüft: 
Hampel_D 
   
Reinschrift erstellt/geprüft:
 
   
Reinschrift versandt: 
 
   
Reinschrift gefaxt: 
 
   
Reinschrift an e-mail: 
 
   
 

 
 
 
Praktische Prüfung in den Fächern Kunsterziehung, Werken, Haushalt 
und Ernährung (Wahlpflichtfächergruppe IIIb) 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nach § 70 Abs. 1 RSO wird im Rahmen der Realschulabschlussprüfung in 

den Fächern Kunsterziehung, Werken und Haushalt und Ernährung eine 

praktische Prüfung durchgeführt. Die diesbezüglich im Folgenden aufge-

führten Hinweise aktualisieren bzw. ersetzen die Bestimmungen des KMS 

vom 6. September 1995 Nr. V/3 – S6500 – 10/48526l. 

 

 

1 Grundsätzliches zur Durchführung der praktischen Prüfung 
 

1.1 

Die Prüfung findet im letzten Drittel des Schuljahres statt; die Arbeitszeit 

beträgt 240 Minuten. 
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1.2 

Die Aufgaben werden von der fachlich zuständigen Lehrkraft im Einver-

nehmen mit dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses gestellt (§ 70 

Abs. 2 RSO). Sie müssen eindeutig und klar formuliert sein und dem Lehr-

plan entsprechen. Bei der Aufgabenstellung ist darauf zu achten, dass die 

Aufgaben von einem durchschnittlichen Schüler in 240 Minuten ohne be-

sonderen Zeitdruck bearbeitet bzw. gelöst werden können. 

 

1.3 

Während der Prüfung führen mindestens zwei Lehrkräfte die Aufsicht. Die 

Schüler dürfen den Prüfungsraum während der Prüfung nur mit Erlaubnis 

einer Aufsicht führenden Lehrkraft verlassen; die Erlaubnis kann jeweils nur 

einem Prüfling erteilt werden (§ 68 Abs. 4 RSO). 

 

1.4 

Über die praktische Prüfung wird von einer Aufsicht führenden Lehrkraft 

eine Niederschrift gefertigt, die auch Angaben über die Arbeitsweise (Ar-

beitsgang und Arbeitstechnik) und das Arbeitsergebnis bei den einzelnen 

Prüflingen enthält. Auf sorgfältige Erstellung der Niederschriften ist zu ach-

ten, da diesen u. U. bei der Bewertung der Prüfungsleistungen besondere 

Bedeutung zukommen kann. 

 

1.5 

Die Leistungen werden von jeweils zwei Mitgliedern des Prüfungsaus-

schusses bewertet, die die Vorsitzende oder der Vorsitzende bestimmt. 

Erste Berichterstatterin bzw. erster Berichterstatter ist die Lehrkraft, die den 

Unterricht in der Abschlussklasse erteilt hat (§ 71 Abs. 1 Sätze 1 und 2 

RSO). Bei der Bewertung ist nicht nur das Arbeitsergebnis zu berücksichti-

gen, sondern auch die Arbeitsweise (Arbeitsgang und Arbeitstechnik). 

 

1.6 

Aus den Noten der schriftlichen und praktischen Prüfung wird eine Note 

gebildet. Dabei werden die Noten für die schriftliche und die praktische Prü-

fung grundsätzlich gleich gewichtet, wobei Tendenzen beider Prüfungsleis-
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tungen zu berücksichtigen sind. Ergibt sich daraus immer noch ein Zwei-

felsfall, so entscheidet die Lehrkraft in Kenntnis des Einzelfalls. 

Soweit nach § 69 Abs. 2 RSO auch eine mündliche Prüfung stattfindet, 

zählt die aus den Noten der schriftlichen und der praktischen Prüfung ge-

bildete Note zweifach, die Note der mündlichen Prüfung einfach (§ 72 Abs. 

2 RSO). 

 

 

2 Hinweise zur Durchführung der praktischen Prüfung im Fach 
Kunsterziehung 

 

2.1 

Rechtzeitig vor der Prüfung sind die Prüflinge allgemein darüber zu infor-

mieren, welche Arbeitsmaterialien sie für die Prüfung mitzubringen haben, 

z. B. Bleistifte, Farbkasten, Pinsel. 

 

2.2 

Für die Prüfung wird je Unterrichtsgruppe grundsätzlich nur ein Thema ge-

stellt. Die Gestaltungstechnik(en) sollen den Prüflingen aus den Jahr-

gangsstufen 9 und 10 vertraut sein. Die Aufgabenstellung muss eindeutig 

formuliert (Beschreibung des Themas, Gestaltungstechnik[en], Anforderun-

gen) und für die Schüler klar verständlich sein. Dies gilt auch für die Bewer-

tungskriterien, die von der Aufgabenstellung abhängen. 

 

Um die Gleichbehandlung aller Prüflinge sicherzustellen und gleiche Ar-

beitsbedingungen zu schaffen, sind notwendige Modelle, Gegenstände, 

Stillleben u. Ä. so anzuordnen, dass die Schüler von allen Plätzen eine gute 

Sicht haben. 

 

Es erscheint sinnvoll, dass die Prüflinge zunächst Skizzen auf dem mit dem 

Schulstempel versehenen Prüfungsblatt bzw. –bogen anfertigen. Die Ent-

würfe können in die Bewertung mit einfließen. 
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Für die eigentliche Ausführung sind das jeweilige Material (z. B. Kleber, 

Druckfarbe), besondere Geräte (etwa Druckerpresse, Farbwalze) und spe-

zielle Werkzeuge in ausreichender Zahl bzw. Menge an zentraler Stelle 

bereitzuhalten. Alle Arbeiten sowie die Skizzen sind mit dem Namen und 

der Platzziffer zu versehen. 

 

2.3 

Die Prüfungsarbeiten werden nach den vorher festgelegten Bewertungskri-

terien bewertet. Die Gewichtung der einzelnen Kriterien liegt im pädagogi-

schen Ermessen der Prüfer. 

 

 

3 Hinweise zur Durchführung der praktischen Prüfung im Fach 
Werken 

 

3.1 

Für die Prüfung wird je Werkgruppe grundsätzlich nur eine Aufgabe ge-

stellt. Werkmaterial und Werktechniken sollen den Prüflingen aus den 

Jahrgangsstufen 9 und 10 vertraut sein. Die Aufgabenstellung muss ein-

deutig formuliert (Material, Beschreibung der Aufgabe, Anforderungen) und 

für die Schüler klar verständlich sein. Dies gilt auch für die vorgegeben Be-

wertungskriterien, die im Übrigen von der Aufgabenstellung abhängen. In 

Frage kommen hier u. a.: Entwurf, Originalität, Gestaltung (z. B. Formge-

bung, farbige Gestaltung, Ideenreichtum), Verarbeitung (z. B. Stabilität, 

Sauberkeit, sorgfältige Ausführung), Funktionalität. Je nach Aufgabenstel-

lungen kann eine klärende Skizze den jeweiligen Sachverhalt erläutern; von 

genau darstellenden Zeichnungen ist abzusehen. 

 

3.2 

Jedem Prüfling muss genügend Arbeitsfläche zur Verfügung stehen; die 

notwendigen Werkzeuge bzw. Werkhilfsmittel sind rechtzeitig vor Beginn 

der Prüfung für jeden einzelnen Schüler am Arbeitsplatz oder in unmittelba-

rer Nähe und gut zugänglich bereitzustellen. 
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Auf den nummerierten Arbeitsplätzen oder an zentraler Stelle soll das be-

nötigte Ausgangsmaterial bereitliegen. In jedem Fall sind in ausreichendem 

Umfang Materialien und Werkzeug in Reserve zu halten. 

 

Beim Einsatz von Maschinen muss gewährleistet sein, dass möglichst kei-

ne Wartezeiten entstehen und für die einzelnen Prüflinge die gleichen Prü-

fungsbedingungen gelten. 

 

3.3 

Vor Beginn der Prüfung ziehen die Prüflinge Platzziffern, die in die Prü-

fungslisten eingetragen werden. Nach den allgemeinen Hinweisen zur Prü-

fung werden die Aufgabenblätter verteilt. Gegen Ende der Prüfung ist am 

Werkstück die entsprechende Platzziffer anzubringen. Auf sorgfältige Er-

stellung der Arbeitsprotokolle ist zu achten, da diesen bei der Bewertung 

von Werkstücken, die kurz vor Ende der Arbeitszeit zu Bruch gehen, be-

sondere Bedeutung zukommen kann. 

 

3.4 

Die Prüfungsarbeiten werden nach den vorher festgelegten Bewertungskri-

terien bewertet. Die Gewichtung der einzelnen Kriterien liegt im pädagogi-

schen Ermessen der Prüfer. 

 

 

4 Hinweise zur Durchführung der praktischen Prüfung im Fach 
Haushalt und Ernährung 

 

4.1 

Die Prüfung besteht aus mindestens zwei Aufgaben aus der Nahrungszu-

bereitung. Die Aufgaben werden zu Beginn der Prüfung verlost. Das Los 

enthält alle erforderlichen Angaben über Prüfungsaufgabe, Servierzeit, Ar-

beitsplatz und Amt (=Vorbereitungs-, Aufräum- und Reinigungsarbeiten). 
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Bei der Aufgabenstellung ist zu beachten, dass 

- sich die Aufgaben von zwei Prüflingen möglichst zu einer Speisen-

folge ergänzen, 

- die Aufgaben jeweils verschiedene Verarbeitungs- und Zuberei-

tungsverfahren beinhalten, 

- sich die Prüflinge am Arbeitsplatz und bei der Benutzung der Geräte 

in der Koje aufgrund der Aufgabenstellung nicht behindern (z. B. 

Doppelbelegung des Backofens), 

- die entstehenden Kosten gedeckt sind. 

 

Die Aufgaben müssen so gestellt werden, dass die Prüflinge in der Lage 

sind, 

- die Vorbereitungsarbeiten, 

- die Zubereitungsarbeiten, 

- die Nachbearbeitungsarbeiten, zu denen auch das Anrichten, Anbie-

ten und Aufräumen gehören, 

zeitgerecht zu erledigen, ohne dass unnötige Pausen oder Arbeitsüberlas-

tungen entstehen. Besonderer Wert muss darauf gelegt werden, dass die 

Prüflinge zeigen können, wie ineinander gearbeitet und dabei auch dem 

Amt sowie der Hygiene Rechnung getragen wird. 

 

4.2 

Bei der Erstellung des Gesamtplanes für den Prüfungstag ist davon auszu-

gehen, dass pro Koje nur zwei Prüflinge arbeiten. 

 

4.3 

Um einen reibungslosen Ablauf zu sichern, muss der Gesamtplan Angaben 

enthalten über 

- die Belegung der Arbeitsplätze, 

- den Einsatz der Arbeitsgeräte, 

- die Reihenfolge für das Servieren der Speisen mit genauer Zeitan-

gabe. 

Der Zeitplan für das Servieren ist an die Tafel zu schreiben oder so auszu-

hängen, dass alle Prüflinge ihn einsehen können. 



- 7 - 
 
 

4.4 

Nach dem Verlosen der Prüfungsaufgaben erhalten die Prüflinge 30 Minu-

ten Zeit, sich mit den Rezepten ihrer Prüfungsaufgabe und mit der Arbeits-

planung zu befassen. Kochbuch bzw. Rezeptesammlung dürfen verwendet 

werden. Wesentliche Aussagen zu Mengenangaben, Zubereitung und Ar-

beitsablauf werden zunächst stichpunktartig mit Hilfe des Rezeptes erfasst. 

Die Erarbeitung des ausführlichen Arbeitsplans der gesamten praktischen 

Prüfung umfasst insgesamt 30 Minuten Arbeitszeit. Damit eine Dokumenta-

tion/Durchschrift des Arbeitsplanes beim Schüler verbleibt, kann dieser ko-

piert werden. Die Ausarbeitung des Arbeitsplans wird nach 30 Minuten ein-

gesammelt, die Kopie für die Arbeit der Schüler erst am Ende der Prüfung. 

Die schriftliche Ausarbeitung geht in die Gesamtbewertung der praktischen 

Prüfung (= Teilbereichsnote) mit ein. Erkennen die Prüflinge, dass sie sich 

bei der Erstellung des Arbeitsplans geirrt haben, können sie in der prakti-

schen Durchführung diesen Fehler korrigieren. Im Arbeitsplan ist dies zu 

vermerken. 

 

Die zu bearbeitenden Lebensmittel und Zutaten müssen bereitstehen. Die 

mengenmäßige Vorbereitung obliegt den Prüflingen, soweit die Zutaten 

nicht bereits in der vorgeschriebenen Menge und im Umfang vorgegeben 

sind (z. B. Fleisch, Fisch). 

 

In der schriftlichen Arbeitsplanung sollten folgende Komponenten koordi-

niert werden: 

- Vorbereitungsarbeiten 

- Zubereitungsphase 

- Tisch decken, Präsentation, Service 

- End- und Reinigungsarbeiten 

- Zeitleiste 

 

4.5 

Kriterien zur Bewertung der praktischen Prüfung: 

- Arbeitsplan: schriftlicher Arbeitsplan, praktische Umsetzung, Durch-

führung / Nennung des Amtes 
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- Arbeitstechnik: Nahrungszubereitung / Geräteeinsatz, Hygiene, 

Herdbedienung, Arbeitstempo, Tisch decken, Servieren 

- Arbeitsergebnis: Aussehen und Präsentation, Geschmack 

 

 

Es wird gebeten, die entsprechenden Lehrkräfte über den Inhalt dieses 

Schreibens zu informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. K. Huber MPhil 
Ministerialrat 

 
 

 


